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HINTERGRUND 

Mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) und dem elektronischen Rezept (eRezept) 
sind nun bereits zwei bundesmantelvertraglich vereinbarte Formulare als digitale Pflichtanwendungen ein-
geführt. Die praktischen Erfahrungen der Niedergelassenen mit digitalen Anwendungen werden durch die 
KBV regelmäßig im Rahmen des Praxisbarometers Digitalisierung sowie durch themenspezifische Onlinebe-
fragungen erhoben. Ziel dieser Erhebungen ist zum einen die unmittelbare Verbesserung der Praxistauglich-
keit der betreffenden Anwendungen. Zum anderen gilt es aber auch, die Rückmeldungen aus den Praxen zu 
nutzen, um hieraus Schlüsse für die Digitalisierung der bisher noch papiergebundenen Formulare zu ziehen.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der oben genannten Befragungen wurden in Zusammenarbeit mit den 
Kassenärztlichen Vereinigungen, zuletzt in einem Workshop im Januar 2024, Eckpunkte formuliert. Dieses 
Positionspapier fasst die zentralen Erkenntnisse aus den Erfahrungen mit den bisher digitalisierten Formu-
laren zusammen, um diese als Richtschnur für die zukünftige Formulardigitalisierung verwenden zu kön-
nen.  

LESSONS LEARNED UND NÄCHSTE SCHRITTE 

Die nachfolgendend genannten Punkte lassen sich als „lessons learned“ aus den Erfahrungen mit der eAU 
und dem eRezept für die anstehenden Digitalisierungsvorhaben im Formularbereich ableiten:  

FUNKTIONALE UND NUTZERFREUNDLICHE DIGITALE PROZESSE GEWÄHRLEISTEN 

Entscheidend für die erfolgreiche Digitalisierung eines Formulars ist nicht nur die grundsätzliche technische 
Machbarkeit, sondern die Nutzerfreundlichkeit des digitalen Prozesses. Zentral hierfür ist die möglichst 
frühzeitige Einbindung der Anwender − zum einen bei der grundsätzlichen Festlegung der Abläufe, zum 
anderen aber auch bei der konkreten Umsetzung in der Praxissoftware.  

Das eRezept wurde, anders als die eAU, vor der verpflichtenden Einführung in Pilotregionen erprobt. Hier-
durch konnten einige Fehler frühzeitig identifiziert und die Nutzerfreundlichkeit erhöht werden. Die Tatsa-
che, dass die gematik auch bei zukünftigen digitalen Anwendungen eine Erprobung in Pilotregionen vor-
sieht, ist grundsätzlich zu begrüßen. Entscheidend ist hierbei, dass ein ausreichend langer Erprobungszeit-
raum vorgesehen ist und dass die zeitliche Planung die ernsthafte Berücksichtigung der Ergebnisse aus den 
Pilotregionen vorsieht. Zudem muss die Erprobung ausreichend unterschiedliche Praxistypen und Praxisver-
waltungssysteme umfassen.   

Eine Erprobung in Pilotregionen kommt allerdings erst dann in Frage, wenn grundsätzliche Festlegungen 
(zum Beispiel zum Workflow zwischen den beteiligten Akteuren) schon getroffen wurden. Um eine mög-
lichst frühzeitige Berücksichtigung der Bedürfnisse der Anwender zu ermöglichen, sollten daher weitere 
Formate zur Einholung von Praxisfeedback erwogen werden. Die KBV hat positive Erfahrungen mit der 
Durchführung von Ärztepanels gemacht, bei denen Niedergelassene aus einem bestimmten Versorgungs-
bereich vor der Einführung neuer Regelungen zu ihren Erfahrungen aus dem Praxisalltag befragt werden. 
Diese können dann bei der Festlegung von Prozessen berücksichtigt werden, um eine möglichst hohe Pra-
xistauglichkeit zu erreichen. Auch dieser Ansatz sollte bei der zukünftigen Digitalisierung von Formularen 
noch stärker genutzt werden.        

ERST ENTBÜROKRATISIEREN, DANN DIGITALISIEREN 

Insbesondere aufgrund des zeitlichen Drucks bei der Einführung digitaler Anwendungen wurden bei der 
Formulardigitalisierung bisher die Inhalte der Papierformulare unverändert für die elektronischen Formu-
lare übernommen. Am Beispiel der aktuellen Diskussion um die Eintragung der Berufsbezeichnung im Da-
tensatz für das eRezept wird allerdings deutlich, dass eine Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit der 
Angaben vor der Digitalisierung dazu beitragen kann, später auftretende Probleme zu vermeiden. Bei der 
zukünftigen Digitalisierung von Formularen sollten daher vorab unter anderem die folgenden Fragen ge-
stellt werden:  
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› Werden alle Informationen vom Empfänger des Datensatzes benötigt?  

› Gibt es Informationen, die mehrfach übermittelt werden (zum Beispiel im Datensatz des Formulars und 
im Datensatz der digitalen Signatur)?  

› Sind alle aktuell vorgesehenen Prozessschritte sinnvoll und notwendig?  

› Funktioniert die Informationsübermittlung derzeit problemfrei?  

› Werden die richtigen Informationen von den richtigen Ansprechpartnern erhoben?    

Es sollte zudem darauf geachtet werden, dass eine digitale Signatur nur dann eingesetzt wird, wenn diese 
unbedingt erforderlich ist. Die inflationäre Verwendung digitaler Signaturen erhöht den bürokratischen Auf-
wand in den Praxen sowie die Last auf den Servern der Telematikinfrastruktur.  

KEINE VERLAGERUNG ADMINISTRATIVER AUFGABEN IN DIE PRAXEN 

Obwohl die Digitalisierung der Formulare voranschreitet und der Gesetzgeber für die nächsten Schritte eine 
enge Taktung vorsieht, sind noch längst nicht alle betroffenen Akteure an die Telematikinfrastruktur ange-
bunden. Neben anderen Gesundheitsberufen wie Pflegekräfte, Physiotherapeuten oder Hilfsmittelerbrin-
ger betrifft dies auch die Patientinnen und Patienten, die bisher nur sehr eingeschränkt in der Lage sind, 
digital auf Informationen zuzugreifen und diese selbständig weiterzuleiten. 

Diese unvollständige Anbindung der relevanten Akteure verleitet regelmäßig dazu, dass in Diskussionen 
um die weitere Digitalisierung sowie in Pilotprojekten Aufgaben auf die Arztpraxen verlagert werden, die 
im papiergebundenen Prozess durch die Versicherten oder durch andere Gesundheitsberufe wahrgenom-
men werden. Aus vergleichbaren Gründen hat bei der Einführung der eAU der Gesetzgeber entschieden, 
die Weiterleitung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen an die Krankenkasse den Praxen zu übertragen.  

Im Ergebnis führt ein solches Vorgehen dazu, dass der bürokratische Aufwand in den Praxen steigt und 
damit weniger Zeit für die Patientenversorgung zur Verfügung steht. Die Ärztinnen und Ärzte erleben Digi-
talisierung in diesem Fall nicht als die vielfach angekündigte Entlastung, sondern als einen weiteren Auf-
wuchs an nichtärztlichen Aufgaben.         

VOLLSTÄNDIG DIGITALISIEREN 

Ein Punkt, der sich aus den Rückmeldungen der Niedergelassenen sehr deutlich ergibt, ist die Forderung 
nach einer vollständigen Digitalisierung. Sowohl bei der eAU als auch beim eRezept ist neben der digitalen 
Übermittlung in vielen Fällen noch ein Ausdruck erforderlich. Damit müssen in den Praxen Parallelstruktu-
ren vorgehalten werden und der zeitliche Aufwand für die Ausstellung ist zum Teil höher als bei einem rein 
papiergebundenen Verfahren.  

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen zeigt sich daher, dass möglichst von Anfang an eine voll-
ständige Digitalisierung angestrebt werden sollte. Die Notwendigkeit der parallelen Ausstellung von Pa-
pierausdrucken führt in den Praxen zu Frust und einer Ablehnung der Digitalisierung. Voraussetzung für 
vollständig digitalisierte Prozesse ist, wie bereits oben angesprochen, dass alle relevanten Akteure digital 
handlungsfähig sind.  

Zitate von Niedergelassenen zum Thema  

„Großer Aufwand an Papier, Zeit und Toner. Warum hat man bei Einführung nicht erstmal die ge-
fragt, die am meisten damit zu tun haben?“  

„Papierverschwendung und Tonerverschwendung. Verlangsamt Arbeitsprozess erheblich.“  

„Sehr unpraktisch. Mehr Papierverbrauch, da jedes Medikament als einzelner Token gedruckt wer-
den muss.“ 
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REIHENFOLGE DER DIGITALISIERUNG AM VERSORGUNGSNUTZEN ORIENTIEREN 

Ein häufig von Niedergelassenen geäußerter Kritikpunkt an der aktuellen Digitalisierungsstrategie ist, dass 
die Digitalisierung bisher nicht der Versorgung dient, sondern nur der vereinfachten Datenhaltung der Kran-
kenkassen. Die KBV erhebt im Rahmen des Praxisbarometers Digitalisierung regelmäßig, in welchen Berei-
chen die Niedergelassenen den größten Anwendungsnutzen einer Digitalisierung sehen. Im letzten Jahr 
zählten zu den am häufigsten genannten Anwendungen Arztbriefe, Befunddaten und Labordaten sowie im 
Austausch mit dem stationären Bereich Krankenhausentlassbriefe und Informationen über Behandlungs-
verläufe und Therapieempfehlungen (siehe Abbildungen unten). 

 

 

Abb. 1: Größter Anwendungsnutzen der digitalen Datenübertragung bei Kommunikation mit anderen Praxen bzw. Einrichtungen 

des Gesundheitswesens  
 

 

Abb. 2: Größter Anwendungsnutzen der digitalen Datenübertragung bei Kommunikation mit Krankenhäusern  

Leider wurde durch das Digitalgesetz keine Anpassung der Reihenfolge der zu digitalisierenden Formulare 
vorgenommen. Somit wird der noch von der Vorgängerregierung stammende Ablauf weiterverfolgt, der als 
nächsten Schritt die Digitalisierung der Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen vorsieht. Die Ein-
führung der Opt-out-ePA bietet allerdings die Chance, viele der im Praxisbarometer genannten Anwendun-
gen zu digitalisieren – wenn hier eine anwenderorientierte Umsetzung erfolgt.   
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PATIENTENAUFKLÄRUNG DURCH DIE KRANKENKASSEN 

Ein weiterer Punkt, der im Rahmen von Kurzbefragungen der KBV häufig angesprochen wird, ist die Bedeu-
tung der Patientenaufklärung. Für das reibungslose Funktionieren der digitalen Abläufe ist es wichtig, dass 
Patientinnen und Patienten darüber aufgeklärt sind, wie Versorgungsprozesse nach der Einführung digi-
taler Formulare funktionieren. Trotzdem fand sowohl bei der Einführung der eAU als auch bei der Einfüh-
rung des eRezeptes keine nennenswerte Aufklärung durch die gesetzlichen Krankenkassen oder staatliche 
Stellen statt, sodass die Aufklärung als zusätzliche Aufgabe durch die Arztpraxen vorgenommen werden 
musste.   

Zitate von Niedergelassenen zum Thema  

„Hoher Erklärungsbedarf, die Versicherten wurden weder von Kassen noch Medien ausreichend in-
formiert.“ 

„Die Kassen haben die Patienten NULL informiert und ihre Pflicht zur Information entspannt auf die 
Ärzte abgeladen. Unverschämt und kaltschnäuzig.“ 

Für die in den nächsten Jahren anstehenden Digitalisierungsprojekte wie die Opt-out-ePA oder die elektro-
nische Verordnung häuslicher Krankenpflege muss sichergestellt sein, dass insbesondere die Krankenkassen 
ihrer Verantwortung bei der Aufklärung ihrer Versicherten nachkommen.    
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